
II. Teil.

Anleiheablösungsgesetz.

1. Abschnitt.

Gesetz
über die Ablösung öffentlicher Anleihen.

Vom 16. Juli 1925.

(Reichsgesetblatt 1925, I. S. 137.)

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird.

Erster Teil.

Die Ablösung der Markanleihen des Reichs.

Erster Abschn itt.

Die Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reichs.

Reichsanleihen.

(2) Die Markanleihen 2 L reits werden, soweit dieses
Gesetz nicht ein anderes bestimmt, in die Anleiheablösungs-
schuld des Deutschen Reichs umgetauscht.

(?) Ansprüche aus Markanleihen des Reichs bestehen nur

nach Maßgabe dieses Gesetzes.
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